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Norm

ALöschG 1934 §2 idF 1991/010 ;

ASVG §4 Abs2;

AVG §63 Abs1;

AVG §63 Abs5;

AVG §68 Abs1;

AVG §8;

GmbHG §84;

GmbHG §89;

GmbHG §93;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Wird eine GmbH nach dem Amtslöschungsgesetz infolge rechtskräftiger Abweisung eines Antrages auf

Konkurseröffnung mangels kostendeckenden Vermögens oder wegen Vermögenslosigkeit im Handelsregister gelöscht,

so ist ihre Rechtspersönlichkeit beendet, sofern und solange kein Aktivvermögen vorhanden ist (hier: Gegen die bf

Gesellschaft konnte der angefochtene Bescheid, soweit diese ihre rechtliche Existenz VOR der Zustellung dieses

Bescheides an die Mitbeteiligten bereits verloren hatte, weder in Rechtskraft erwachsen, noch kann diese - aufgrund

ihrer vollständigen Vermögenslosigkeit rechtlich nicht mehr existente - Gesellschaft vor dem VwGH gegen diesen

Bescheid Beschwerde führen).
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